
DIE LINKE fordert zur Stärkung der Kommunalfinanzen: 
Kommunen brauchen Stabilität, Planungssicherheit und deutlich höhere Einnahmen. 
Dazu bedarf es sowohl einer Steuerreform, die die finanzielle Handlungsfähigkeit des 
Staates insgesamt stärkt (z.B. Vermögens- Millionärs- sowie Transaktionssteuer) als 
auch eine Neuordnung der Finanzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen wie:  
► Kompensationen der Steuerausfälle, die den Kommunen durch das schwarz-gelbe 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz entstanden sind, durch  

-         Abschaffung der Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder, 
-         kommunale Investitionspauschale für Kommunen aus Bundesmitteln,  
-         Entschuldungsfonds für strukturschwache Kommunen und Zinsmoratorium  

► Gewerbesteuer zur Gemeindewirtschaftsteuer weiterentwickeln: Alle 
unternehmerisch Tätigen sind steuerlich einzubeziehen und die Bemessungsgrundlage 
gehört ausgeweitet!  
► Aufgaben nur bei angemessener Finanzausstattung an Kommunen übertragen: 
Bund und Länder dürfen Aufgaben auf Kommunen übertragen oder erweitern, wenn deren 
Zustimmung vorliegt und eine Finanzierung, die sich an den tatsächlichen Ausgaben 
ausrichten - auch rückwirkend - gewährleistet ist.  
► Bund angemessen an der Finanzierung gesamtstaatlicher Aufgaben beteiligen: Der 
Anteil des Bundes an der Finanzierung der Kosten der Unterkunft für ALG II-Beziehende, 
des Ausbaus der Kindertagesbetreuung sowie des Angebots in Ganztagsschulen, der 
Eingliederungshilfen sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbslosigkeit muss 
entscheidend erhöht werden.  
► Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu ausgestalten: 
Das Steueraufkommen zwischen diesen Ebenen muss grundlegend anders verteilt werden. 
Der Anteil der Kommunen am Steueraufkommen muss deutlich erhöht werden.  
► Schuldenbremse zurücknehmen: Die unter Schwarz-Rot durchgesetzte 
Schuldenbremse schränkt die Handlungs- und Gestaltungsspielräume von Bund und 
Ländern massiv ein. Der damit verordnete Sparzwang geht auch zu Lasten der kommunalen 
Zukunftsfähigkeit sowie der Generationengerechtigkeit.  
► Einklagbares und verbindliches Mitwirkungsrecht für Kommunen einführen: 
Kommunen müssen in den Entscheidungsprozessen, die direkt oder indirekt Auswirkungen 
auf die Kommunen haben, frühzeitig und direkt einbezogen werden. Dazu ist ihnen im 
Grundgesetz ein verbindliches Mitwirkungsrecht einzuräumen.  
► Public-Privat-Partnership (PPP bzw. ÖPP) ist keine Lösung für die Finanzprobleme 
der Kommunen, sondern ein zusätzliches neues Problem, was zu deutlich höheren 
Belastungen der Kommune führt und zudem völlig intransparent ist. DIE LINKE lehnt die 
Finanzierung von öffentlichen Aufgaben durch PPP entschieden ab.  
►Rekommunalisieren statt privatisieren: Gegenwärtig werden in einigen Städten und 
Kommunen wichtige Weichen für eine Rückübertragung von Leistungen in die öffentliche 
Hand gestellt. An diese jüngeren Entwicklungen gilt es anzuknüpfen und Möglichkeiten sich 
bietender Rekommunalisierungen gezielt weiter auszubauen! Um Rekommunalisierung zu 
ermöglichen muss beispielsweise in NRW die Änderung des § 107 der Gemeindeordnung 
durch den Landtag zurückgenommen werden, der die Kommunen an der wirtschaftlicher 
Betätigung hindert. 
  
Schluss mit der Umverteilung von unten nach oben! Schluss mit der 
Verwaltung des Mangels! Für eine solide Finanzausstattung der Kommunen 
um soziale und demokratische Teilhabe wirksam umzusetzen! 


